
 

 
 
 
 

 

  

 

IP / IT / Datenrecht 

DSGVO-Schadenersatz 
und Geldbußen gegen 
Unternehmen
Fünf Jahre nach Anwendbarkeit der Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) sind 
weiterhin viele Aspekte gerichtlich wei-
testgehend ungeklärt. Regelmäßig legen 
Gerichte der EU-Mitgliedstaaten dem  
Europäischen Gerichtshof (EuGH) Fragen 
zur Auslegung und zum Verständnis der 
Vorschriften der DSGVO vor, da allein der 
EuGH die Kompetenz hat, verbindlich über 
die Auslegung von Vorschriften des  
EU-Rechts zu entscheiden. 

Anfang Mai 2023 klärte der EuGH nun in 
mehreren wichtigen Entscheidungen bis-
lang umstrittene Aspekte, unter anderem 
zu der Frage, unter welchen 

Voraussetzungen Schadenersatzansprü-
che gemäß Art. 82 DSGVO geltend  
gemacht werden können. 

Zudem äußerte sich der EuGH zu der sehr 
praxisrelevanten Frage, unter welchen 
Umständen im Rahmen des datenschutz-
rechtlichen Auskunftsanspruchs nach 
Art. 15 DSGVO Kopien von Dokumenten 
herauszugeben sind. 

Nachfolgend stellen wir Ihnen die wesent-
lichen Punkte der aktuellen EuGH-Ent-
scheidungen zur DSGVO zusammenfas-
send dar. 
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DSGVO-Schadenersatz 
Art. 82 DSGVO gewährt betroffenen Perso-
nen, denen wegen eines Verstoßes gegen 
die DSGVO ein materieller oder immateri-
eller Schaden entstanden ist, einen  
Anspruch auf Schadenersatz gegen den 
Verantwortlichen oder gegen den Auf-
tragsverarbeiter. 

Bislang war sowohl unter Gerichten als 
auch im rechtswissenschaftlichen Schrift-
tum stark umstritten, ob der Schadener-
satzanspruch den tatsächlichen Eintritt  
eines Schadens voraussetzt oder ob  
bereits der bloße Verstoß gegen die  
Vorschriften der DSGVO ausreichend ist.  

Der EuGH entschied nun, dass der 
bloße Verstoß gegen die Vorschriften 
der DSGVO nicht ausreiche, um einen 
Schadenersatzanspruch zu begründen. 
Es müsse ein materieller oder immate-
rieller Schaden tatsächlich entstanden 
sein, um einen Schadenersatzanspruch 
zu begründen. 

Seine Entscheidung begründete der EuGH 
insbesondere mit dem klaren Wortlaut des 
Art. 82 DSGVO, wonach das Vorliegen  

eines Schadens eine der Voraussetzungen 
für den Schadenersatzanspruch darstelle. 

Jedoch setze der datenschutzrechtliche 
Schadenersatzanspruch nicht das Errei-
chen eines bestimmten Grads an Erheb-
lichkeit voraus, so der EuGH mit Verweis 
auf das weite Begriffsverständnis des 
Schadens in der DSGVO. Auch nur geringe 
(materielle oder immaterielle) Schä-
den, die einer betroffenen Person  
wegen eines Verstoßes gegen die DSGVO 
entstehen, müssten grundsätzlich  
ersetzt werden. 

Mit seiner Entscheidung konkretisierte 
der EuGH die Voraussetzungen des 
DSGVO-Schadenersatzanspruchs. Für Un-
ternehmen folgt aus der Entscheidung 
allerdings kein geringeres Risiko im 
Zusammenhang mit Schadenersatzan-
sprüchen. 

Zwar müssen betroffene Personen, die  
einen Schadenersatzanspruch geltend  
machen, den tatsächlichen Eintritt eines 
materiellen oder immateriellen Schadens 
darlegen und ggfs. beweisen. Allerdings 
genügt bereits der Nachweis eines nur  
geringen Schadens, um einen Schadener-
satzanspruch zu begründen. 

Insbesondere bei einer Vielzahl gleichgela-
gerter Fälle, wie beispielsweise im Falle 
von Datenschutzverletzungen durch Cy-
berangriffe, könnten Unternehmen daher 
unter Umständen insgesamt mit erhebli-
chen Beträgen konfrontiert sein. 

(EuGH, Urt. v. 04.05.2023, Rs. C-300/21) 
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Weite Auslegung des  
Auskunftsanspruchs 
Viele Unternehmen sind regelmäßig und 
in steigendem Umfang mit datenschutz-
rechtlichen Auskunftsansprüchen kon-
frontiert. Art. 15 Abs. 3 DSGVO gewährt 
betroffenen Personen dabei einen  
Anspruch auf Erhalt einer „Kopie der per-
sonenbezogenen Daten, die Gegenstand 
der Verarbeitung sind“. 

Im Rahmen der Beantwortung der Aus-
kunftsansprüche stellt sich häufig die 
Frage, ob und ggfs. in welchem Umfang  
Dokumente, die personenbezogene Daten 
der betroffenen Personen enthalten, tat-
sächlich in Kopie herausgegeben werden 
müssen. 

Zum Auskunftsanspruch gemäß Art. 15 
DSGVO entschied der EuGH nun, dass ver-
antwortliche Unternehmen im Zusam-
menhang mit der Beantwortung eines Aus-
kunftsanspruchs verpflichtet seien, den 
betroffenen Personen eine „originalge-
treue und verständliche Reproduktion“ 
aller personenbezogenen Daten, die 
Gegenstand der Datenverarbeitung 
sind, bereitzustellen. 

Im Rahmen des Auskunftsanspruchs hät-
ten betroffene Personen insbesondere das 
Recht, eine Kopie von Auszügen aus Doku-
menten oder gar von ganzen Dokumenten, 
die (auch) personenbezogene Daten der 
betroffenen Personen enthalten, zu erlan-
gen, wenn die Zurverfügungstellung einer 
solchen Kopie unerlässlich ist, um den be-
troffenen Personen die wirksame Aus-
übung ihrer datenschutzrechtlichen 
Rechte (z.B. Löschung, Einschränkung der 
Datenverarbeitung) zu ermöglichen. 

Mit dieser Entscheidung erteilte der EuGH 
der bislang teilweise vertretenen Auffas-
sung, den betroffenen Personen müsse nur 
eine Auflistung ihrer personenbezogenen 
Daten bereitgestellt werden, eine Absage. 

Eine Einschränkung des Auskunftsan-
spruchs könne sich jedoch ergeben,  
sofern in Dokumenten auch personenbe-
zogene Daten anderer Personen enthalten 
sind, so der EuGH. Im Zusammenhang mit 
der Bereitstellung von Dokumenten an die 
betroffenen Personen müssten nämlich 
die Rechte und Freiheiten anderer Per-
sonen berücksichtigt werden. 

Seine Entscheidung begründete der EuGH 
zum einen mit dem Wortlaut des Art. 15 
Abs. 3 DSGVO. Der Begriff „Kopie“  
bezeichne gewöhnlich eine „originalge-
treue Reproduktion oder Abschrift“.  
Jedoch reiche die bloße Bereitstellung  
einer Kopie der personenbezogenen Daten 
unter Umständen nicht aus, um eine 
leichte Verständlichkeit der bereitgestell-
ten personenbezogenen Daten zu gewähr-
leisten. 
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Insoweit könne sich die Reproduktion von 
Auszügen aus Dokumenten oder gar von 
ganzen Dokumenten als unerlässlich  
erweisen, wenn die Kontextualisierung 
der verarbeiteten Daten erforderlich ist, 
um ihre Verständlichkeit zu gewährleis-
ten. 

Eine solche Unerlässlichkeit könne insbe-
sondere anzunehmen sein, sofern perso-
nenbezogene Daten aus anderen Daten  
generiert würden oder wenn sie auf freien 
Feldern beruhen. Unter diesen Umständen 
sei der Kontext, in dem die personenbezo-
genen Daten verarbeitet werden, unerläss-
lich, damit die betroffenen Personen eine 
transparente Auskunft und eine verständ-
liche Darstellung ihrer personenbezoge-
nen Daten erhalten können. 

Mit seiner Entscheidung hat der EuGH ein 
weites Verständnis des DSGVO-Auskunfts-
anspruchs bestätigt. Unternehmen müs-
sen daher ganz genau prüfen, welche 
Dokumente oder Datenbankauszüge per-
sonenbezogene Daten einer betroffenen 
Person enthalten, die einen Auskunftsan-
spruch geltend macht, und ob im Einzel-
fall die Bereitstellung von Auszügen aus 
Dokumenten oder gar von ganzen  

Dokumenten zur Erfüllung eines Aus-
kunftsanspruchs erforderlich ist. 

Im Zusammenhang mit der Bereitstellung 
von Dokumenten müssen Unternehmen 
jedoch stets die Rechte und Freiheiten 
anderer Personen sowie etwaige  
Geschäftsgeheimnisse berücksichtigen. 
Gegebenenfalls dürfen Dokumente nur in 
Auszügen oder geschwärzt bereitgestellt 
werden. 

(EuGH, Urt. v. 04.05.2023, Rs. C-487/21) 

Geldbußen unmittelbar  
gegen Unternehmen 
Noch keine konkrete Entscheidung des 
EuGH, jedoch Schlussanträge des Gene-
ralanwalts am EuGH gab es zu der Frage, 
ob datenschutzrechtliche Bußgeldverfah-
ren unmittelbar gegen Unternehmen ge-
führt werden können oder ob (zuvor) die 
Feststellung einer durch eine identifizierte 
Person begangenen Ordnungswidrigkeit 
erforderlich ist. 

Generalanwalt Sánchez-Bordona ver-
trat nun die Auffassung, dass Sanktio-
nen wegen eines Verstoßes gegen die 
DSGVO unmittelbar gegen eine juristi-
sche Person als Täterin verhängt wer-
den könnten. Dies ergäbe sich ohne 
Schwierigkeiten aus dem Wortlaut der 
DSGVO, so der Generalanwalt. 

Der Generalanwalt trat der Auffassung des 
vorlegenden Gerichts (Kammergericht 
Berlin), wonach gemäß § 30 OWiG  
zunächst die Verantwortlichkeit einer  
natürlichen Person festgestellt werden 
müsse, bevor eine Sanktion wegen eines 
Verstoßes gegen die DSGVO unmittelbar 
gegen ein Unternehmen verhängt werden 
kann, entgegen. 
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Eine juristische Person, die als für die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten Ver-
antwortlicher oder als Auftragsverarbei-
ter zu qualifizieren ist, müsse die Fol-
gen  von Verstößen gegen die DSGVO – in 
Gestalt von Sanktionen – nicht nur tragen, 
wenn diese von ihren leitenden Angestell-
ten (z.B. Geschäftsführern) begangen wur-
den. Vielmehr müssten Unternehmen 
ebenfalls sanktioniert werden können,  
sofern die Verstöße von Mitarbeitern 
im weiteren Sinne begangen wurden, 
die im Rahmen der unternehmerischen 
Tätigkeit des Unternehmens und unter der 
Aufsicht der zuerst genannten Personen 
handeln, so der Generalanwalt. 

Aufgrund der vollharmonisierenden Ziel-
richtung der DSGVO könne der Gestal-
tungsspielraum der Mitgliedstaaten nicht 
so weit reichen, dass die Zurechenbarkeit 
an eine juristische Person eingeschränkt 
wird, wie es nach Ansicht des vorlegenden 
Kammergericht Berlin durch § 30 OWiG 
geschehe, so Generalanwalt Sánchez-Bor-
dona. 

Dieses weite Verständnis schränkte der 
Generalanwalt zumindest insoweit ein,  
als dieser davon ausgehe, dass Geldbußen 
zumindest ein vorsätzliches oder fahr-
lässiges Handeln eines Unternehmens 
voraussetzten. 

Die Schlussanträge des Generalanwalts 
sind für den EuGH nicht bindend.  
Allerdings zeigt die Erfahrung, dass der 
EuGH den Ausführungen der Generalan-
wälte häufig folgt. 

Sofern der EuGH auch in diesem Verfahren 
den Auffassungen des Generalanwalts  
folgen würde, würden die Risiken für Un-
ternehmen, im Falle von DSGVO-Verstö-
ßen mit Bußgeldverfahren konfrontiert  
zu werden, steigen. Aufsichtsbehörden 
müssten nämlich nicht zunächst individu-
elle Personen identifizieren, die für einen 
Verstoß verantwortlich sind. Vielmehr 
wäre die Feststellung ausreichend, dass 
Mitarbeiter im weiteren Sinne einen 
schuldhaften DSGVO-Verstoß verursacht 
haben. 

(Schlussanträge v. 27.04.2023, Rs. C-807/21)
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